


Textliche Festsetzungen 

zum Bebauungsplan Nr. 345/1 
- Uedesheim, Gotteslinde (Ausgleichsfläche) - 

Redaktionelle Anmerkung: Rechtskraft   11.09.2009 Es gilt die BauNVO 1990 

Die Ausgleichsfläche ist landschaftsgerecht zu 30 % mit Gehölzen der potentiellen natürlichen Vege-
tation zu bepflanzen, d.h. je 250 qm ist ein Laubbaum 1. Ordnung und zwei Laubbäume 2. Ordnung 
(jeweils 120 - 200 cm Höhe) zu pflanzen und je 2 qm ist ein Landschaftsgehölz (Pflanzqualität min. 80 
cm hoch) zu pflanzen. 
Die übrigen 70 % sind als Wiese und Sukzessionsfläche anzulegen. 

Hinweise 

Die Ausgleichsfläche dient folgenden Zwecken: 

Bebauungsplan Nr. 457 -Uedesheim, Am Blankenwasser (Straße)- ca. 13000 qm 
Bebauungsplan Nr. 320/1 -Uedesheim, Sudermannstraße- ca. 10100 qm 
Städtisches Ökokonto (für zukünftige Bebauungspläne und Baumaßnahmen) ca. 19900 qm 

Im Plangebiet muss mit Kampfmittelfunden gerechnet werden. Vor Durchführung eventuell erforderli-
cher größerer Bohrungen (z.B. Pfahlgründungen) sind Probebohrungen (70 bis 120 mm Durchmesser 
im Schneckenbohrverfahren) zu erstellen, die ggf. mit Kunststoff- oder Nichtmetallrohren zu versehen 
sind. Danach sind diese Probebohrungen mit ferromagnetischen Sonden zu überprüfen. Sämtliche 
Bohrarbeiten sind mit Vorsicht durchzuführen. Sie sind sofort einzustellen, sobald im gewachsenen 
Boden auf Widerstand gestoßen wird. In diesem Falle ist umgehend der Kampfmittelräumdienst zu 
benachrichtigen. Sollten die vorgenannten Arbeiten durchgeführt werden, ist dem Kampfmittelräum-
dienst ein Bohrplan zur Verfügung zu stellen. 

Im Plangebiet ist mit der Aufdeckung archäologischer Bodendenkmäler zu rechnen. Die wissenschaft-
liche Untersuchung, Ausgrabung und Bergung (einschließlich Dokumentation) der bei Bodenbewe-
gungen auftretenden archäologischen Bodenfunde ist zu gewährleisten. 


